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K l e i n e  A n f r a g e  
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. In welchem Umfang wurden für den Wahlkreis 33 Baden-Baden/Bühl (Stadt-

kreis Baden-Baden und Gemeinden Bühl, Bühlertal, Hügelsheim, Lichtenau, 
Ottersweier, Rheinmünster, Sinzheim) in den Jahren ab 2011 insgesamt Lan-
desmittel bereitgestellt (aufgeschlüsselt nach der Förderhöhe für jedes Jahr und 
jede Gemeinde)? 

 
2. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 Bildungs-

einrichtungen (Kinderbetreuung, Schulen in öffentlicher und privater Träger-
schaft, Hochschulen) im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl finanziell unterstützt 
(insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jede begünstigte Einrichtung, jede Ge-
meinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem Landesförderpro-
gramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legislaturperiode)? 

 
3. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 (Aus-)Bau 

und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur (Neubau und Sanierung von 
Straßen, Brücken, Feldwegen, Fahrradwegen, ÖPNV) im Wahlkreis Baden-Ba-
den/Bühl finanziell unterstützt (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jedes be-
günstigte Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehöri-
gem Landesförderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Le-
gislaturperiode)? 

 
4. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 Digitalisie-

rungsvorhaben wie etwa Breitbandausbau, Smart-City-Projekte, Smart-Tea-
ching-Projekte, digitale Endgeräte für Schulen etc. im Wahlkreis Baden-Ba-
den/Bühl finanziell unterstützt (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jedes be-
günstigte Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehöri-
gem Landesförderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Le-
gislaturperiode)? 
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 5. In welcher Höhe wurden im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl in den Jahren von 
2011 bis 2020 Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtun-
gen, Feuerwehren und der soziale Zusammenhalt etwa durch Projekte zur 
Quartiersentwicklung vom Land finanziell unterstützt (insgesamt sowie auf-
geschlüsselt für jedes begünstigte Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, 
Förderzweck und zugehörigem Landesförderprogramm sowie mit Angabe des 
jeweiligen Jahres und Legislaturperiode)? 

 
 6. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 im Wahl-

kreis Baden-Baden/Bühl Maßnahmen gefördert, die zum Ziel haben, für Ab-
hilfe auf dem angespannten Wohnungsmarkt zu sorgen (mit besonderem Au-
genmerk auf den Mitteln aus dem Landeswohnraumförderprogramm, insge-
samt sowie aufgeschlüsselt für jedes begünstigte Projekt, jede Gemeinde nach 
Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem Landesförderprogramm sowie 
mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legislaturperiode)? 

 
 7. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 den Sport-, 

Freizeit- und Kulturbereich (einschließlich Denkmalförderung und mit beson-
derem Augenmerk auf Vereinen, kommunalen Sportstätten und Bäderinfra-
struktur) sowie die Tourismusförderung im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl fi-
nanziell unterstützt (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jedes begünstigte 
Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem 
Landesförderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legisla-
turperiode)? 

 
 8. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 im Wahl-

kreis Baden-Baden/Bühl Maßnahmen gefördert, die Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Altlastenfonds sowie dem Umwelt- und 
Artenschutz zugute gekommen sind (aufgeschlüsselt für jedes begünstigte 
Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem 
Landesförderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legisla-
turperiode)? 

 
 9. Welche Maßnahmen wurden im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl in den Jahren 

ab 2011 aus Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR), 
des LEADER-Programms, des Landessanierungsprogramms sowie der Eu-
ropäischen Union gefördert (Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, 
[geplantem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, den bereits ausge-
zahlten Mitteln sowie dem jeweiligen Landesanteil, eventuell dem Bundesan-
teil und dem Anteil der Europäischen Union)? 

 
10. In welchem Umfang sind in den Wahlkreis Baden-Baden/Bühl Landesmittel 

geflossen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Coronapandemie und 
ihren Folgen stehen (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für die einzelnen Kom-
munen nach Förderhöhe, Förderzweck und Datum)? 

 
 
11. 01. 2021 
 
Wald CDU 
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B e g r ü n d u n g  
 
Der Wahlkreis Baden-Baden/Bühl stellt einen starken und wichtigen Wirtschafts-
standort für die Attraktivität Baden-Württembergs dar. Der Stadtkreis Baden-Ba-
den und die Gemeinden Bühl, Bühlertal, Hügelsheim, Lichtenau, Ottersweier, 
Rheinmünster und Sinzheim sind gleichzeitig Heimat sowie Kultur-, Freizeit-, 
Arbeits- und Bildungsort vieler Bürgerinnen und Bürger.  
 

Die Mittel des Landes sind elementar, um die Attraktivität und Lebensqualität 
dieser Region weiterhin aufrechtzuerhalten und zukunftsfähig weiterzuent-
wickeln. Deshalb soll diese Kleine Anfrage über die Entwicklung der diversen 
Landesfördermittel im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl ab dem Jahr 2011 aufklären. 
 
 
 
 
 
A n t w o r t * )  
 
Mit Schreiben vom 25. Februar 2021 Nr. 2-2221.1/31 beantwortet das Ministeri-
um für Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration, dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Ministerium für Umwelt, Kli-
ma und Energiewirtschaft, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau, dem Ministerium für Soziales und Integration, dem Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, dem Ministerium der Justiz und für 
Europa und dem Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 

1. In welchem Umfang wurden für den Wahlkreis 33 Baden-Baden/Bühl (Stadt-
kreis Baden-Baden und Gemeinden Bühl, Bühlertal, Hügelsheim, Lichtenau, 
Ottersweier, Rheinmünster, Sinzheim) in den Jahren ab 2011 insgesamt Lan-
desmittel bereitgestellt (aufgeschlüsselt nach der Förderhöhe für jedes Jahr 
und jede Gemeinde)? 

 
Zu 1.: 
 
In den Jahren 2011 bis 2020 wurden Landesmittel nach dem Gesetz über den 
kommunalen Finanzausgleich (FAG) von rund insgesamt 367,6 Millionen Euro 
ausbezahlt. Zu den Einzelheiten wird auf die Anlage FM 1 verwiesen. 
 
 

2. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 Bildungs-
einrichtungen (Kinderbetreuung, Schulen in öffentlicher und privater Träger-
schaft, Hochschulen) im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl finanziell unterstützt 
(insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jede begünstigte Einrichtung, jede Ge-
meinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem Landesförderpro-
gramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legislaturperiode)? 

 
Zu 2.: 
 
Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wurden in den Jahren 2011 bis 
2020 Mittel für Fördermaßnahmen im Bereich der Kinderbetreuung, Schulen in 
öffentlicher und privater Trägerschaft mit einem Gesamtvolumen von 
130.397.364,83 Euro aus dem Landeshaushalt gewährt. Eine Auflistung der Maß-
nahmen ist der Anlage KM zu entnehmen. 
 

Im Rahmen der Zuweisungen für die Kinderbetreuung nach §§ 29 b, 29 c und 29 e 
FAG wurden in den Jahren 2011 bis 2020 rund insgesamt 128,5 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt. Zu den Einzelheiten wird auf die Anlage FM 2 verwiesen. 
 

_____________________________________ 
 

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9660

4

Vom Ministerium für Soziales und Integration wurden in den Jahren 2011 bis 
2020 für Schulen in freier Trägerschaft, die nach dem Privatschulgesetz gefördert 
werden, Mittel in Höhe von 17.906.023,91 Euro bewilligt. Die Auflistung der 
jährlichen Förderungen ist der Anlage SM 1 zu entnehmen. 
 
 

3. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 (Aus-)Bau 
und Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur (Neubau und Sanierung von 
Straßen, Brücken, Feldwegen, Fahrradwegen, ÖPNV) im Wahlkreis Baden-Ba-
den/Bühl finanziell unterstützt (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jedes be-
günstigte Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zu-
gehörigem Landesförderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres 
und Legislaturperiode)? 

 
Zu 3.: 
 
Vom Ministerium für Verkehr wurden in den Jahren 2011 bis 2020 Mittel für För-
dermaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2.914.900 Euro aus dem Landes-
haushalt gewährt. Auf die Anlage VM 1 wird verwiesen. 
 
 

4. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 Digitalisie-
rungsvorhaben wie etwa Breitbandausbau, Smart-City-Projekte, Smart-Tea-
ching-Projekte, digitale Endgeräte für Schulen etc. im Wahlkreis Baden-Ba-
den/Bühl finanziell unterstützt (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jedes be-
günstigte Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zu-
gehörigem Landesförderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres 
und Legislaturperiode)? 

 
Zu 4.: 
 
Vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau wurden in den Jahren 
2018 bis 2020 Mittel für Fördermaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 
700.130,20 Euro aus dem Landeshaushalt gewährt. Eine Auflistung der Maßnah-
men ist der Anlage WM 1 zu entnehmen. 
 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration 
wurden seit dem Jahr 2011 Fördergelder in Höhe von 9.622.670,32 Euro für  
29 Projekte zum Ausbau der digitalen Infrastruktur im Wahlkreis Baden-Baden/ 
Bühl bewilligt. Davon wurden 27 Breitbandprojekte mit einem Fördervolumen in 
Höhe von 8.269.781,12 Euro über die Landesförderung bewilligt. Bei den rest -
lichen zwei Breitbandprojekten handelt es sich um die Kofinanzierung der Bun-
desbreitbandförderung mit einem insgesamt bewilligten Landesförderanteil in 
Höhe von 1.352.889,20 Euro. Eine Übersicht der bewilligten Breitbandprojekte, 
jeweils aufgeschlüsselt nach den geforderten Kriterien, kann der Anlage IM 1A 
entnommen werden. Der Bewilligungsstelle des Ministeriums für Inneres, Digita-
lisierung und Migration liegen derzeit keine weiteren offenen Förderanträge aus 
dem Wahlkreis Baden-Baden/Bühl vor.  
 

Im Rahmen der Förderprogramme Future Communities 4.0 und Digitale Zu-
kunftskommune@BW, die Projekte zur Gestaltung des digitalen Wandels von 
Städten und Gemeinden im Land unterstützen, wurden im abgefragten Zeitraum 
insgesamt 63.864,50 Euro an Kommunen im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl be-
willigt. Die Einzelheiten sind in der Anlage IM 1B dargestellt. 
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5. In welcher Höhe wurden im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl in den Jahren von 
2011 bis 2020 Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtun-
gen, Feuerwehren und der soziale Zusammenhalt etwa durch Projekte zur 
Quartiersentwicklung vom Land finanziell unterstützt (insgesamt sowie aufge-
schlüsselt für jedes begünstigte Projekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, För-
derzweck und zugehörigem Landesförderprogramm sowie mit Angabe des je-
weiligen Jahres und Legislaturperiode)? 

 
Zu 5.: 
 
Die im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Mi-
gration geflossenen Beträge zur Förderung von Investitionen im Feuerwehrwesen 
nach der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) 
für die Jahre 2011 bis 2020 von rund insgesamt 3,2 Millionen Euro sind der Anla-
ge IM 2 zu entnehmen. Ergänzend erhalten alle Kommunen jährliche Festbeträge 
nach der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen Feuerwehrwesen für jeden An-
gehörigen einer Einsatzabteilung von derzeit 90 Euro und für jeden Angehörigen 
der Abteilung Jugendfeuerwehr von derzeit 40 Euro. 
 

Vom Ministerium für Soziales und Integration wurden in den Jahren 2011 bis 2020 
im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl Fördermittel in Höhe von 37.788.341,92. Euro 
bewilligt. Eine Auflistung der Maßnahmen ist der Anlage SM 2 zu entnehmen. 
 

 
6. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 im Wahl-

kreis Baden-Baden/Bühl Maßnahmen gefördert, die zum Ziel haben, für Abhil-
fe auf dem angespannten Wohnungsmarkt zu sorgen (mit besonderem Augen-
merk auf den Mitteln aus dem Landeswohnraumförderprogramm, insgesamt 
sowie aufgeschlüsselt für jedes begünstigte Projekt, jede Gemeinde nach För-
derhöhe, Förderzweck und zugehörigem Landesförderprogramm sowie mit An-
gabe des jeweiligen Jahres und Legislaturperiode)? 

 
Zu 6.: 
 
Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
wurde gefördert: 
 
Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ 
 
In den Jahren 2011 bis 2020 wurden im Rahmen des Förderprogramms „Flächen 
gewinnen durch Innenentwicklung“ Maßnahmen mit insgesamt 4.180,00 Euro ge-
fördert. Das Programm fördert Städte, Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbän-
de, Landkreise und Zweckverbände bei der gezielten Innenentwicklung und un-
terstützt sie bei der Mobilisierung von Flächen insbesondere für den Wohnungs-
bau. Auf die Anlage WM 2A wird verwiesen.  
 
Förderprogramm „Landeswohnraumförderung Baden-Württemberg“ 
 
Vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau wurden im Zeitraum 
vom 1. Januar 2011 bis zum 15. Januar 2021 Mittel für Fördermaßnahmen mit ei-
ner Gesamtsubvention in Höhe von 2.847.252,00 Euro gewährt. Auf die Anlage 
WM 2B wird verwiesen.  
 
Förderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ 
 
Mit dem seinerzeitigen Landesförderprogramm „Wohnraum für Flüchtlinge“ 
(2015 bis Anfang 2017) – einem ausschließlich auf Zuschussgewährung angeleg-
ten Programm – wurde der Zweck verfolgt, neuen Wohnraum für die gemeind -
liche Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in den Gemeinden Baden-Würt-
tembergs im Anschluss an die vorläufige staatliche Unterbringung zu schaffen; es 
befindet sich zwischenzeitlich in der Abfinanzierungsphase. Insgesamt wurden im 
Wahlkreis Baden-Baden/Bühl rund 2 Millionen Euro bewilligt. Auf die Anlage 
WM 2C wird verwiesen.
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7. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 den Sport-, 
Freizeit- und Kulturbereich (einschließlich Denkmalförderung und mit beson-
derem Augenmerk auf Vereinen, kommunalen Sportstätten und Bäderinfra-
struktur) sowie die Tourismusförderung im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl fi-
nanziell unterstützt (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für jedes begünstigte Pro-
jekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem Landes-
förderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legislaturperi-
ode)? 

 
Zu 7.: 
 
Die im Geschäftsbereich des Ministeriums der Justiz und für Europa gewährten 
Zuschüsse von insgesamt 28.508.725,10 Euro in den Jahren 2011 bis 2020 aus 
dem Tourismusinfrastrukturprogramm und für das Festspielhaus Baden-Baden 
sind in der Anlage JuM aufgeführt. 
 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
wurden im Rahmen des Denkmalförderprogramms des Landes seit 2012 bis 2020 
(Stand: 18. Januar 2021) 79 Maßnahmen mit einer Bewilligungssumme in Höhe 
von 2.375.450 Euro gefördert. Die Verteilung auf die einzelnen Jahre bzw. einzel-
nen Gemeinden ist der Anlage WM 3 zu entnehmen.  
 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Finanzen wurden folgende Zahlungen 
geleistet: 
 
Modernisierung des Kongresshauses 
 
Durch die zwischen der Stadt Baden-Baden und dem Land geschlossene Rahmen-
vereinbarung vom 8. September/9. Oktober 1995 wurden die Aufgabenfelder der 
Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg neu strukturiert. Mit dieser Ver-
einbarung verpflichtete sich das Land, sich an den Kosten der Modernisierung des 
Kongresshauses zu beteiligen. Es wurde vereinbart, dass das Land die Hälfte der 
mit der Modernisierung verbundenen Kosten, höchstens jedoch 8.965,5 Tsd. Euro 
trägt. Die Zahlungen erfolgten im Zeitraum von 2012 bis 2017 (Restabwicklung 
2018). Auf die Anlage FM 3A wird verwiesen. 
 

Staatlicher Verpachtungsbetrieb Bäder- und Kureinrichtungen Baden-Baden. Bzgl. 
den Instandhaltungen und Investitionen in das landeseigene Pachtvermögen in 
Baden-Baden wird auf die Anlage FM 3B verwiesen. Die Zahlungen für die Bä-
der- und Kureinrichtungen dienen dem Unterhalt des Pachtvermögens. Es handelt 
sich hierbei um kein Förderprogramm. 
 
Ausgleichszahlungen an die Stadt Baden-Baden 
 
Bzgl. der Einzelheiten der jährlichen Ausgleichszahlungen für Theater, Orchester, 
Kur- und Parkanlagen, Baden-Baden Kur und Touristik GmbH und die Baden-
Baden Events GmbH für den Zeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2020 in 
Höhe von insgesamt 106.933.682 Euro wird auf die Anlage FM 3C verwiesen. 
 

Vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport wurden in den Jahren 2011 bis 
2020 Mittel für Fördermaßnahmen im Bereich des kommunalen Sportstättenbaus 
mit einem Gesamtvolumen von 4.391.851,50 Euro aus dem Landeshaushalt ge-
währt. Eine Auflistung der Maßnahmen ist der Anlage KM zu entnehmen. 
 

Seitens des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst erhielten die 
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden sowie die Gesellschaft der Freunde junger 
Kunst e. V. für den Zeitraum 2011 bis 2020 insgesamt institutionelle Förderungen 
in Höhe von 11.683.500 Euro. Große Landes- und Sonderausstellungen der Staat-
lichen Kunsthalle wurden mit insgesamt 915.000 Euro gefördert. Darüber hinaus 
erhielten diverse kulturelle Projekte Förderungen in Höhe von insgesamt 394.790 
Euro. Auf die Anlage MWK wird für eine detaillierte Übersicht verwiesen. 
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8. In welchem Umfang hat das Land in den Jahren von 2011 bis 2020 im Wahl-
kreis Baden-Baden/Bühl Maßnahmen gefördert, die Wasserversorgung, Ab-
wasserbeseitigung, Abfallwirtschaft, Altlastenfonds sowie dem Umwelt- und 
Artenschutz zugutegekommen sind (aufgeschlüsselt für jedes begünstigte Pro-
jekt, jede Gemeinde nach Förderhöhe, Förderzweck und zugehörigem Landes-
förderprogramm sowie mit Angabe des jeweiligen Jahres und Legislaturperi-
ode)? 

 
Zu 8.: 
 
Vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft wurden in den Jah-
ren 2011 bis 2020 dem Wahlkreis 33 Baden-Baden/Bühl Mittel für Fördermaß-
nahmen aus den oben genannten Bereichen mit einem Gesamtvolumen von 
21.900.373 Euro aus dem Landeshaushalt gewährt. Das Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft weist darauf hin, dass im Bereich Naturschutz auf-
grund der Anzahl der Förderverfahren und des enorm hohen Verwaltungsaufwan-
des die Vorhaben und Zahlungen nur auf Wahlkreisebene angegeben werden kön-
nen. Aus dem Bereich Kreislaufwirtschaft wurden keine Förderungen im frag -
lichen Zeitraum bewilligt. Auf die Anlagen UM 1A und UM 1B wird verwiesen. 
 
 

9. Welche Maßnahmen wurden im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl in den Jahren ab 
2011 aus Mitteln des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR), des 
LEADER-Programms, des Landessanierungsprogramms sowie der Europäi-
schen Union gefördert (Auflistung der Maßnahmen mit Startzeitpunkt, [geplan-
tem] Endzeitpunkt, [geplantem] Gesamtaufwand, den bereits ausgezahlten Mit-
teln sowie dem jeweiligen Landesanteil, eventuell dem Bundesanteil und dem 
Anteil der Europäischen Union)? 

 
Zu 9.: 
 
Die Förderung über das Landessanierungsprogramm gehört zum Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Seit 2011 wur-
den im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl insgesamt rd. 21,8 Millionen Euro Städte-
baufördermittel bewilligt. Darin enthalten sind ebenso Aufstockungen von Fi-
nanzhilfen bereits vor 2011 aufgenommener Maßnahmen. In dieser Summe sind 
sämtliche Finanzhilfen des Bundes und der Länder enthalten. Landesmittel wer-
den über das Landessanierungsprogramm, als Komplementäranteil bei Bund-Län-
der-Programmen und über das Landesprogramm Nichtinvestive Städtebauförde-
rung (NIS) eingesetzt. Der Bundesanteil an den Finanzhilfen beträgt bei den re-
gulären Bund-Länder-Maßnahmen bis zu 33,33 % der zuwendungsfähigen Ko s -
ten. Die im Rahmen der Städtebauförderung erfolgten Förderungen, zu der auch 
das Landessanierungsprogramm gehört, sind in der Anlage WM 4 dokumentiert. 
 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration wurden im 
Stadtkreis Baden-Baden Maßnahmen zur Verbesserung der Chancen für benach-
teiligte Menschen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie zur Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen mit Mit-
teln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) in Baden-Württemberg in den ESF-
Förderperioden 2007 bis 2013 und 2014 bis 2020 sowie mit Landesmitteln geför-
dert. Insgesamt wurden in den Jahren 2011 bis 2020 hierbei rd. 1.018.152 Euro 
ESF-Mittel und rd. 28.631 Euro Landesmittel für ESF-Programme im Stadtkreis 
Baden-Baden zur Verfügung gestellt. Da die EU-Verordnungen eine kleinteilige-
re Auswertung auf Wahlkreis- bzw. Gemeindeebene nicht vorsehen, sind die An-
gaben zur Förderung nur auf Stadtkreisebene Baden-Baden möglich. 
 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz wurde gefördert: 
 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
 
Im Wahlkreis 33 wurden zwischen 2011 und 2021 99 Projekte in das ELR aufge-
nommen. Die eingeplanten Projekte haben zusammen ein Investitionsvolumen 
von 36.603.606 Euro. Die Fördersumme beträgt 3.245.833 Euro. Die Einplanung 
erfolgte in der Regel im Frühjahr im Rahmen der Jahresprogrammentscheidung. 
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In der Anlage MLR 1 mit dem Titel „Wahlkreis 33: Einplanungen im ELR 2011–
2021“ sind die Projekte in den im Zeitraum aufgenommenen Gemeinden mit Ein-
zel- und Gesamtsummen aufgelistet. Die Nennung der Einzelprojekte erfolgte in 
datenschutzkonformer Darstellung. Die Einplanung in das ELR wird als Maßnah-
menbeginn angesehen. Über die Dauer der Maßnahmen kann in diesem Umfang 
keine Aussage gemacht werden, gleiches gilt für bereits ausbezahlte Beträge so-
wie die Herkunft der Fördermittel. Der Großteil der ELR-Mittel entstammt dem 
Kommunalen Investitionsfonds (KIF), ein Teil der Projekte kann nachträglich 
über die GAK abgerechnet werden. Besonders zu erwähnen ist, dass die Orte Alt-
schweier und Eisental (Stadtteile von Bühl), in den Jahren 2016 bis 2020 als 
Schwerpunktgemeinde einen besonderen Status im ELR hatten. In diesen Jahren 
wurden hier 19 Projekte mit einem Investitionsvolumen von 8.590.878 Euro ein-
geplant, die Fördersumme betrug 1.262.440 Euro. 
 
LEADER 
 
Die LEADER-Aktionsgruppe „Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwald-
hochstraße e. V.“ deckt in der Förderperiode 2014 bis 2020 Teile des Wahlkreises 
Baden-Baden/Bühl ab. In der Förderperiode LEADER 2014 bis 2020 wurden im 
Wahlkreis Baden-Baden/Bühl bisher 23 Maßnahmen mit einer Fördersumme von 
insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro bewilligt. Davon wurden bereits knapp 800.000 Euro 
ausgezahlt. Eine Auflistung der Fördersummen der einzelnen Projekte ist der An-
lage MLR 2 zu entnehmen. 
 
 

10. In welchem Umfang sind in den Wahlkreis Baden-Baden/Bühl Landesmittel 
geflossen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Coronapandemie und 
ihren Folgen stehen (insgesamt sowie aufgeschlüsselt für die einzelnen Kom-
munen nach Förderhöhe, Förderzweck und Datum)? 

 
Zu 10.: 
 
Der Mitteleinsatz im Rahmen der Corona-Unterstützung wird durch mehrere Res-
sorts verwaltet.  
 

So hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Jahr 2020 zur 
Bekämpfung der Folgen der Coronapandemie für den Kunstbereich das Pro-
gramm „Kultur Sommer 2020“ aufgelegt. Im Wahlkreis 33 sind in Baden-Baden 
drei Projekte mit einer Gesamtsumme von 18.850 Euro mit Mitteln des Program-
mes „Kultur Sommer 2020“ gefördert worden. Innerhalb des „Nothilfefonds für 
Kunst- und Kultureinrichtungen“ zur Bekämpfung der Auswirkungen der Coro-
napandemie erhielt das Festspielhaus Baden-Baden zur Existenzsicherung im Jahr 
2020 eine Unterstützung in Höhe von 4 Mio. Euro. 
 

Zur Sicherstellung ihrer Leistungs- und Handlungsfähigkeit werden die baden-
württembergischen Kommunen im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- und Zu-
kunftspakt vom 28. Juli 2020 mit insgesamt rund 4,27 Milliarden Euro unter-
stützt. Damit werden coronabedingte Einnahmerückgänge und Mehraufwendun-
gen kompensiert, Zuweisungen erhöht und wichtige öffentliche Aufgaben  
der Kommunen unterstützt. 2,88 Milliarden Euro davon trägt das Land, mit gut 
1,39 Milliarden Euro beteiligt sich der Bund.  
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Unterstützungsleistungen des Landes im Rahmen des kommunalen Stabilitäts- 
und Zukunftspaktes vom 28. Juli 2020 
 

 
Auf den Stadtkreis Baden-Baden und die dem Landkreis Rastatt angehörigen Ge-
meinden Bühl, Bühlertal, Hügelsheim, Lichtenau, Ottersweier, Rheinmünster, 
Sinzheim entfallen folgende Anteile: 
 
a) Kompensation der prognostizierten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jah-

res 2020 (inklusive der Bundesmittel)  
 

 
b) Ausgleich der mit der Mai-Steuerschätzung 2020 prognostizierten Verluste im 

kommunalen Finanzausgleich und bei sonstigen Steuerbeteiligungen für 2020 
 
Der Betrag von 1.016 Millionen Euro zur Kompensation der mit der Mai-Steuer-
schätzung 2020 prognostizierten Verluste im kommunalen Finanzausgleich und 
bei sonstigen Steuerbeteiligungen im Jahr 2020 fließt in die Finanzausgleichsmas-
se insgesamt ein. Die Höhe der Finanzausgleichsmasse und damit die Schlüssel-

Unterstützungsleistung in Millionen 
Euro 

Kompensation der mit der Mai-Steuerschätzung 2020 
prognostizierten Gewerbesteuermindereinnahmen  
(Gesamtvolumen 1.881,0 Mio. Euro) (Tz. 1 des Paktes) 

1.040,0 

Ausgleich der mit der Mai-Steuerschätzung 2020 prognostizierten 
Verluste im kommunalen Finanzausgleich und bei sonstigen 
Steuerbeteiligungen für 2020 (Tz. 2 des Paktes) 

1.016,0 

Nachhaltige Stärkung der Gesundheitsämter bei den Stadt- und 
Landkreisen mit 205 zusätzlichen Stellen (Tz. 3 des Paktes). 

17,0 

Soforthilfe-Zahlungen im Rahmen des Hilfspakets für Familien und 
kommunalen Einrichtungen (Tz. 4 des Paktes) 

250,0 

Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten (Tz. 5 des Paktes) 47,0 
Beteiligung an den erhöhten Aufwendungen für kommunale 
Krankenhäuser in Ergänzung der Bundeshilfen (Tz. 6 des Paktes) 

125,0 

Unterstützung der kirchlichen und freien Weiterbildung zum 
flächendeckenden Erhalt der Einrichtungen der kirchlichen 
Erwachsenenbildung (einschließlich der Familienbildungsstätten) 
sowie der Einrichtungen zur gewerkschaftlichen Bildung (Tz. 7 des 
Paktes) 

3,0 

Überlassung von Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung vom Land 
an die Kommunen in der Akutphase der Pandemie (Vorbemerkung 
des Paktes) 

81,0 

Kompensation von Einnahmeausfällen im ÖPNV (Vorbemerkung des 
Paktes) 

200,0 

Ausgleich von ausgefallenen Elternanteilen für nicht genutzte 
Schülertickets (Vorbemerkung des Paktes) 

36,8 

Verdoppelung der Bundesmittel für die Ausstattung von Schulen mit 
digitalen Endgeräten auf insgesamt 130 Mio. Euro (Vorbemerkung 
des Paktes) 

65,0 

Summe Landesmittel 2.880,8 

   in Tausend Euro 
(gerundet)  

211000 Baden-Baden, Stadtkreis                      12.048,4  
216007 Bühl, Stadt                       5.428,2  
216008 Bühlertal                          266,3  
216022 Hügelsheim                          493,2  
216028 Lichtenau, Stadt                          332,4  
216041 Ottersweier                          551,5  
216063 Rheinmünster                       1.110,2  
216049 Sinzheim                          871,3  



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 9660

10

zuweisungen sind abhängig vom Landesanteil an der Einkommensteuer, der Kör-
perschaftsteuer, der Umsatzsteuer und der Umlage nach Maßgabe des Gewerbe-
steueraufkommens (Gewerbesteuerumlage). Dieses Aufkommen und die sonsti-
gen Bemessungsgrundlagen werden erst im Laufe des Jahres 2021 feststehen. 
Von einer aufwändigen Ermittlung und Darstellung vorläufiger Zahlen für die 
einzelnen Kommunen wurde abgesehen. 
 
c) Nachhaltige Stärkung der Gesundheitsämter bei den Stadt- und Landkreisen  
 

 
Das Gesundheitsamt des Landkreises Rastatt ist auch für den Stadtkreis Baden-
Baden zuständig. 
 

Die Finanzierung der kommunalen Stellen des mittleren und gehobenen Dienstes 
sowie der kommunalen Stellen des höheren Dienstes bei den Stadtkreisen ist über 
eine Erhöhung der Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG erfolgt.  
 
d) Soforthilfe-Zahlungen im Rahmen des Hilfspakets für Familien und kommuna-

len Einrichtungen 
 

 
e) Beteiligung an den kommunalen Pandemiekosten 
 

 
f)  Beteiligung an den erhöhten Aufwendungen für kommunale Krankenhäuser in 

Ergänzung der Bundeshilfen 
 
Im Rahmen der Corona-Pflegeprämie, auf Basis des § 26 a Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes, hat das Land die Auszahlungsmittel für die Beschäftigten um bis 
zu 50 % aufgestockt. Somit haben die anspruchsberechtigten Krankenhäuser im 
Stadtkreis Baden-Baden 192.283,57 Euro Fördermittel erhalten. 
 

Ergänzend dazu hat das Land Baden-Württemberg die anspruchsberechtigten 
Krankenhäuser mit einer Zusatzpauschale zur Beatmungsbettenpauschale des 
Bundes, mit einer Abgeltung für Mehraufwendungen für die COVID-19-Versor-

 
Stellen 

 Landkreis Rastatt o Höherer Dienst: 2,0 
o Gehobener Dienst: 1,5 
o Mittlerer Dienst: 1,5 

   in Tausend Euro 
(gerundet)  

211000 Baden-Baden, Stadtkreis                 1.082,0  
216007 Bühl, Stadt                    503,3  
216008 Bühlertal                    127,7  
216022 Hügelsheim                     83,0  
216028 Lichtenau, Stadt                     72,2  
216041 Ottersweier                    122,6  
216063 Rheinmünster                    104,7  
216049 Sinzheim                    171,8  

   in Tausend Euro 
(gerundet)  

211000 Baden-Baden, Stadtkreis                            361,6  
216007 Bühl, Stadt                             41,7  
216008 Bühlertal                             11,7  
216022 Hügelsheim                               7,4  
216028 Lichtenau, Stadt                               7,2  
216041 Ottersweier                               9,2  
216063 Rheinmünster                             10,0  
216049 Sinzheim                             16,3  
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gung sowie mit einer pauschalen Förderung für investiven Mehraufwand unter-
stützt. Im Stadtkreis Baden-Baden haben die anspruchsberechtigten Krankenhäu-
ser hierfür 2.505.200,69 Euro Fördermittel erhalten. 
 
g) Unterstützung der kirchlichen und freien Weiterbildung zum flächendeckenden 

Erhalt der Einrichtungen der kirchlichen Erwachsenenbildung (einschließlich 
der Familienbildungsstätten) sowie der Einrichtungen zur gewerkschaftlichen 
Bildung 

 
Die genannten Kommunen haben daran insoweit nicht partizipiert.  
 
h) Überlassung von Beatmungsgeräten und Schutzausrüstung vom Land an die 

Kommunen in der Akutphase der Pandemie 
 
Beatmungsgeräte 
 

 
Schutzausrüstung 
 
Vom Ministerium für Soziales und Integration wurde Persönliche Schutzausrü-
stung im Wert von rd. 221 Mio. Euro erworben. Die Weitergabe erfolgte an be-
dürftige Bedarfsträger (z. B. Kommunen, soziale und medizinische Einrichtun-
gen, Pflegeeinrichtungen). 
 

Die Ermittlung dieser Einzeldaten wäre nur mit einem unverhältnismäßigen Auf-
wand zu erreichen. Aufgrund der derzeitigen Situation, die ohnehin von einer er-
höhten Arbeitsbelastung im Zusammenhang mit der Bewältigung der Coronavi-
rus-Pandemie geprägt ist, wurde auf eine Ermittlung verzichtet. 
 
i)  Kompensation von Einnahmeausfällen im ÖPNV und Carsharing 
 
Im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirms flossen ausschließlich Bundesmittel in 
den Wahlkreis Baden-Baden/Bühl. 
 

Für den coronabedingten Rettungsschirm Carsharing wurde am 21. Juli 2020 ein 
Zuwendungsbescheid in Höhe von 3.869.173,30 Euro für die Carsharing-Branche 
in Baden-Württemberg erlassen. Die Abwicklung erfolgt über den Bundesver-
band CarSharing e. V., welcher Fördernehmer ist. Eine Auswertung nach Kom-
munen oder Wahlkreisen ist nicht möglich. 
 
j)  Ausgleich von ausgefallenen Elternanteilen für nicht genutzte Schülertickets, 

Stabilitätshilfe Bustouristik und Förderprogramm Bus-Schutzscheiben 
 
Vom Ministerium für Verkehr wurden im Wahlkreis Baden-Baden/Bühl Corona-
bedingte Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 347.017,00 Euro aus dem 
Landeshaushalt bewilligt. Auf Buchstabe i. und Anlage VM 2 wird verwiesen. 
 

Beatmungsgeräte Geräte in Tausend Euro 
(gerundet) 

Stadtkreis Baden-Baden 11 411,4 
Landkreis Rastatt 6 166,3 
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k) Verdoppelung der Bundesmittel für die Ausstattung von Schulen mit digitalen 
Endgeräten auf insgesamt 130 Mio. Euro 

 

 
 
 

Sitzmann 
 

Ministerin für Finanzen

  2020 
Sofortausstattungsprogramm 

(Digitalisierungsvorhaben und 
Corona-Ausgaben) 

in Euro 

Wahlkreis 33   
Baden-Baden 290.647,00 
Stadt Bühl 127.970,00 
Bühlertal 20.377,00 
Hügelsheim 13.513,00 
Lichtenau 6.906,00 
Ottersweier 14.628,00 
Rheinmünster 28.571,00 
Sinzheim 34.277,00 
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Anlage IM 1A

Zuwendungs-
empfänger Förderhöhe Förderzweck Förderprogramm Bewilli-

gungsjahr

104.848,00 €

Aufbau eines Backbone-Netzes in der Stadt 
Bühl zwischen Oberbruch
und Moos, Bauabschnitt 3.

Breitbandförderung 
Land 2019

219.157,25 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
im Gewerbegebiet Süd der
Stadt Bühl.

Breitbandförderung 
Land 2016

718.028,00 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
im Mischgebiet 
"Weitenung-West" der Stadt Bühl.

Breitbandförderung 
Land 2018

540.657,00 €
Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
im Stadtteil Weitenung der

Breitbandförderung 
Land 2019

369.898,00 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
in der Kommune Bühl
in den Gewerbegebieten Süd I und Nord.

Breitbandförderung 
Land 2017

475.312,00 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
in der Stadt Bühl im
Gewerbegebiet Vimbuch.

Breitbandförderung 
Land 2017

260.325,00 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
zur Anbindung der
Gewerbegebiete in Bühl-Oberbruch.

Breitbandförderung 
Land 2019

581.607,00 €

Aufbau eines NGA-Netzes für die Ortsteile 
Balzhofen (BA 7) und Moos
(BA 8) der Stadt Bühl.

Breitbandförderung 
Land 2020

160.000,00 €

Betreibermodell der Stadt Bühl (Baden) zur 
Anbindung mehrerer Schulen und eines 
Krankenhauses.

Breitbandmitfinanzi
erung zur 

Bundesbreitbandför
derung

2020

1.192.889,20 €
Betreibermodell im Landkreis Rastatt, Stadt 
Bühl (Baden).

Breitbandmitfinanzi
erung zur 

Bundesbreitbandför
derung

2020

32.240,00 €

Pacht von Breitbandinfrastruktur der 
Kommune Bühl zur Errichtung
eines Backbone-Netzes.

Breitbandförderung 
Land 2017

78.595,00 €

Pacht von zwei Faserpaaren von der 
Stadtwerke Bühl GmbH im Bereich der 
Kommune Bühl zur Errichtung eines 
Backbone-Netzes.

Breitbandförderung 
Land 2017

53.700,00 €
Zuwendung an Netzbetreiber für den 
Stadtteil Grauelsbaum

Breitbandförderung 
Land 2013

50.000,00 €
Zuwendung an Netzbetreiber für den 
Stadtteil Muckenschopf

Breitbandförderung 
Land 2014

Stadt Bühl
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176.819,50 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
im Gewerbegebiet der
Stadt Lichtenau, Bauabschnitt 1.

Breitbandförderung 
Land 2018

280.429,30 €

Aufbau eines NGA-Netzes in der Stadt 
Lichtenau im Mischgebiet 
Benshurstsiedlung (BA 3) und
Backbone-Teilstrecke Scherzheim (BA 2).

Breitbandförderung 
Land 2020

342.374,58 €
Aufbau eines überörtlichen Backbone-
Netzes auf Gemarkung Lichtenau.

Breitbandförderung 
Land 2017

627.302,00 €

FTTB-Ausbau für Bedarfsträger im 
Mischgebiet Scherzheim der Stadt
Lichtenau, Bauabschnitt 2.

Breitbandförderung 
Land 2019

457.325,00 €
Aufbau eines Backbone-Netzes in der 
Kommune Ottersweier.

Breitbandförderung 
Land 2017

629.900,00 €

Aufbau eines Backbone-Netzes sowie eines 
Höchstgeschwindigkeitsnetzes für 
Bedarfsträger in den Mischgebieten der 
Gemeinde Ottersweier , Bauabschnitt 4.

Breitbandförderung 
Land 2019

684.775,00 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
für Bedarfsträger in den Mischgebieten der 
Gemeinde Ottersweier, Bauabschnitt 3.

Breitbandförderung 
Land 2019

423.379,50 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
in der Kommune Ottersweier zur 
Anbindung der Gewerbegebiete im Kernort.

Breitbandförderung 
Land 2017

401.789,00 €

Aufbau eines Höchstgeschwindigkeitsnetzes 
in der Kommune Ottersweier,
BA 2.

Breitbandförderung 
Land 2017

47.385,00 €
gewerblichen Bedarf in der Gemeinde 
Ottersweier, 5. Bauabschnitt.

Breitbandförderung 
Land 2020

277.862,00 €

Backbone-Ausbau im Landkreis Rastatt, 
Gemeinde Ottersweier, Bauabschnitt 3, 
Teilstrecke Unzhurst -
Gemeindegrenze Lichtenau.

Breitbandförderung 
Land 2020

214.169,50 €
Netzes auf der Gemarkung Ottersweier 
(Bauabschnitt 2).

Breitbandförderung 
Land 2018

58.567,80 €

Aufbau der Backbone-Trasse des 
Zweckverbandes Gewerbepark mit
Regionalflughafen Söllingen.

Breitbandförderung 
Land 2018

53.207,50 €

Aufbau eines Backbone-Netzes in der 
Kommune Rheinmünster,
Bauabschnitt 1.

Breitbandförderung 
Land 2018

110.128,19 €
zur Anbindung des
Gewerbegebietes Baden Airpark, 

Breitbandförderung 
Land 2018

Gesamt-
ergebnis 9.622.670,32 € 29 Breitbandprojekte

Stadt 
Lichtenau

Gemeinde
Ottersweier

Gemeinde
Rhein-

münster
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Jahr Kommune Maßnahme Zuwendung
2011 Baden-Baden Mannschaftstransportwagen 12.000,00 €
2011 Bühlertal Hilfelöschgruppenfahrzeug 10/6 68.000,00 €
2011 Hügelsheim Mannschaftstransportwagen 12.000,00 €
2011 Rheinmünster-Schwarzach Gerätewagen Transport 43.000,00 €
2011 Bühl-Weitenung Mannschaftstransportwagen 12.000,00 €
2011 Bühl Mannschaftstransportwagen 12.000,00 €

2012 Baden-Baden
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
20/16 99.000,00 €

2013 Baden-Baden Lichtental Erweiterung Feuerwehrhaus 225.000,00 €
2013 Rheinmünster-Schwarzach Drehleiter mit Korb 23/12 168.840,00 €

2013 Ottersweier
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
20 99.000,00 €

2013 Bühl
Einrichtung Zentrale 
Schlauchwerkstatt 26.000,00 €

2014 Baden-Baden Einsatzleitwagen 1 21.000,00 €
2014 Baden-Baden Löschgruppenfahrzeug 10 61.000,00 €
2014 Bühl Gerätewagen Transport 43.000,00 €
2014 Bühlertal Gerätewagen Transport 43.000,00 €

2015 Baden-Baden Löschgruppenfahrzeug 10 90.000,00 €
2015 Baden-Baden Kommandowagen 10.200,00 €
2015 Baden-Baden Mannschaftstransportwagen 12.500,00 €

2016 Baden-Baden Wechselladerfahrzeug 59.000,00 €
2016 Baden-Baden Kommandowagen 10.200,00 €
2016 Bühl-Eisental Erweiterung Feuerwehrhaus 15.600,00 €
2016 Bühl-Vimbuch Neubau Feuerwehrhaus 230.000,00 €

2017 Baden-Baden
Mannschaftstransportwagen 
gebraucht 4.400,00 €

2017 Baden-Baden Einbau Leitstellentechnik 94.200,00 €

2017 Baden-Baden
Digitale Alarmumsetzer 
Leitstellenausstattung 40.500,00 €

2017 Sinzheim Gerätewagen Transport 34.000,00 €
2017 Bühlertal Löschgruppenfahrzeug 10 90.000,00 €

2018 Baden-Baden
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
20 92.000,00 €

2018 Baden-Baden Abrollbehälter-Hochwasser 135.200,00 €

2018 Baden-Baden Neuweier
Gerätewagen Logistik 
Katastrophenschutz 120.000,00 €

2018 Baden-Baden Lichtental
Gerätewagen Logistik 
Katastrophenschutz 120.000,00 €

2018 Baden-Baden Sandweier Mannschaftstransportwagen 13.000,00 €
2018 Baden-Baden Haueneberstein Mannschaftstransportwagen 13.000,00 €
2018 Baden-Baden Varnhalt Mannschaftstransportwagen 13.000,00 €
2018 Baden-Baden Neuweier Mannschaftstransportwagen 13.000,00 €

Anlage IM 2

Förderung von Investitionen nach der Verwaltungsvorschrift Zuwendungen 
Feuerwehrwesen

Seite 1
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Jahr Kommune Maßnahme Zuwendung

2018 Baden-Baden
Mannschaftstransportwagen für die 
Jugendfeuerwehr 13.000,00 €

2018 Hügelsheim
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
10 92.000,00 €

2018 Bühl Atemschutz-Prüfstand 11.070,00 €
2018 Bühl Mannschaftstransportwagen 13.000,00 €

2018 Bühl
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
20 92.000,00 €

2019 Baden-Baden Wechselladerfahrzeug 61.000,00 €

2019 Bühlertal
Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus 

80.910,00 €
2019 Bühl Rüstwagen 130.000,00 €
2019 Sinzheim Drehleiter mit Korb 18/12 193.000,00 €

2020 Baden-Baden
Netzersatzanlagen für drei 
Feuerwehrhäuser 30.000,00 €

2020 Baden-Baden Atemschutzprüfplatz 9.000,00 €
2020 Baden-Baden Atemluftkompressor 7.500,00 €

2020 Baden-Baden Oos
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
10 92.000,00 €

2020 Baden-Baden
Atemschutzübungsanlage Baden-
Baden/Rastatt 197.050,00 €

2020 Rheinmünster-Stollhofen Einsatzleitwagen 1 22.000,00 €

Summe 3.198.170,00 €

Seite 2
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Förderprogramm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung"

Förder-
jahr

Legislatur-
periode

Gemeinde/Stadt/ 
Gemeindeverwaltungs-

verband
Projekt Förder-

mittel 

2015 16. Ottersweiher

Flächenmanagement im Ortsteil Unzhorst
(Aktivierung von Baulücken, 
Aktualisierung des Baulückenkatasters, 
Informations-veranstaltung für 
Eigentümer und Bürger, Beratung der 
Eigentümer)

4.180,00 €

Anlage WM 2A
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Anlage WM 2B

Förderprogramm "Landeswohnraumförderung Baden-Württemberg"

Bewilligungen im Stadtkreis Baden-Baden
Zeitraum:  01.01.2011 - 15.01.2021
Web-Report Stand 21.01.2021

Ergänzende Hinweise:

Anzahl
Vorgänge  Volumen 

 Subvention 
(Barwert) 

 Anzahl 
WE 

14. Wahlperiode (anteilig) 1 85.000 13.199 1
2011 1 85.000 13.199 1

Eigentumsförderung 1 85.000 13.199 1
15. Wahlperiode 19 4.546.433 1.157.212 105

2011 5 373.450 70.960 5
Eigentumsförderung 5 373.450 70.960 5

2013 6 935.183 104.737 48
Eigentumsförderung 4 573.383 89.372 4
Modernisierungsförderung für WEG 2 361.800 15.366 44

2015 8 3.237.800 981.514 52
Eigentumsförderung 2 455.800 46.876 2
Mietwohnraumförderung - Neubau 1 2.421.500 917.878 20
Modernisierungsförderung für WEG 5 360.500 16.760 30

16. Wahlperiode 58 10.741.493 1.676.841 331
2016 4 530.993 22.582 42

Eigentumsförderung 1 189.700 14.007 1
Modernisierungsförderung für WEG 3 341.293 8.576 41

2017 23 4.211.100 648.044 165
Eigentumsförderung 5 547.700 64.320 3
Mietwohnraumförderung - Neubau 2 1.199.300 447.867 10
Modernisierungsförderung für WEG 16 2.464.100 135.857 152

2018 5 859.700 172.842 4
Eigentumsförderung 4 856.000 169.142 4
Modernisierungsförderung für WEG 1 3.700 3.700 0

2019 12 1.149.800 119.524 46
Eigentumsförderung 5 574.000 98.199 3
Modernisierungsförderung für WEG 7 575.800 21.325 43

2020 14 3.989.900 713.849 74
Eigentumsförderung 1 240.000 32.819 1
Mietwohnraumförderung - Neubau 2 2.984.400 620.281 19
Modernisierungsförderung für WEG 11 765.500 60.748 54
Gesamt 78 15.372.926 2.847.252 437

Legislaturperiode
Bewilligungen 

Förderprojektspezifische Angaben insbesondere deren datenschutzrechtliche Prüfung sind mit hohem 
Aufwand verbunden und innerhalb der vorgegebenen Frist nicht leistbar.
Neben originären Landesmitteln sind auch Kompensationsmittel des Bundes bzw. Finanzhilfen des 
Bundes in die Auswertung miteingeflossen.
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Anlage WM 2C

Förderprogramm "Wohnraum für Flüchtlinge"

Bewilligungen im Stadtkreis Baden-Baden
Zeitraum:  2011 - 2020
Report-Stand:  21.01.2021 

Ergänzender Hinweis:

Anzahl 
Vorgänge Volumen Subvention Anzahl 

Wohnungen
15. Wahlperiode 3 2.037.769,01 € 2.037.769,01 € 54

2015 2 1.520.835 € 1.520.835 € 42
2016 1 516.934 € 516.934 € 12

Gesamtergebnis 3 2.037.769 € 2.037.769 € 54

Bewilligungen
Legislaturperiode

Das Förderprogramm wurde grundsätzlich aus Kompensationsmitteln des Bundes 
finanziert.
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Zuweisung an die Stadt Baden-Baden als Beitrag zur Modernisierung des Kongresshauses

Jahr Zahlbetrag in € lt. SAP
2011 -                                
2012 332.521                         
2013 1.674.374                      
2014 2.631.071                      
2015 2.462.034                      
2016 785.000                         
2017 1.064.882                      
2018 15.618                           
2019 -                                
2020 -                                

Summe 8.965.500                      

Auszahlungen erfolgten aus EPl 12, Kapitel 1202, Titel 883 72
in der Zeit von 2012 bis 2017 (Wegfall ab DHH 2018/2019)

Anlage FM 3A
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Jahr geleistete
Zahlungen

T€

2011 6.064
2012 3.852
2013 3.129
2014 2.600
2015 3.547
2016 4.334
2017 2.719
2018 2.874
2019 4.251
2020 5.200 (voraussichtlich)

2011 - 2020 38.570 (netto ohne USt)

Anmerkungen:
Die Zahlungen für die Bäder- und Kureinrichtungen dienen dem Unterhalt 
des Pachtvermögens. Es handelt sich um kein Förderprogramm.

In den genannten Beträgen ist jeweils der jährliche Zuschuss aus den Mitteln 
der Spielbankabgabe in Höhe von 1,789 Mio € enthalten.

Eine Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen ist aufgrund der Vielzahl
von kleineren Beträgen in der Kürze der Zeit nicht möglich. 

Bäder- und Kureinrichtungen Baden-Baden

Instandhaltungen und Investitionen in das
landeseigene Pachtvermögen in Baden-Baden

Staatlicher Verpachtungsbetrieb

Anlage FM 3B
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Ausgleichszahlungen an die Stadt Baden-Baden

Jährliche Dynamisierung um Verbraucherpreisindex sowie Entwicklung Tabellenentgelt gemäß TV-L.
Auszahlungen aus EPl 12, Kapitel 1202, Titel 633 72C

Jahr Zahlbetrag in € lt. SAP
2011 9.755.728                      
2012 9.945.748                      
2013 10.157.766                    
2014 10.387.726                    
2015 10.650.285                    
2016 10.711.845                    
2017 10.976.625                    
2018 11.216.807                    
2019 11.359.300                    
2020 11.771.852                    

Summe 106.933.682                  

Anlage FM 3C

Ausgleichsbeträge werden geleistet für: Theater, Orchester, Kur- und Parkanlagen, Baden-
Baden Kur und Touristik GmbH und die Baden-Baden Events GmbH.

Grundlage: 
Dritte Rahmenvereinbarung Land/ Stadt vom 02.09.2008 für den Zeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2020.
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2011 127 269.000,00 161.000,00 
2012 130 270.000,00 165.000,00 
2013 138 272.000,00 170.000,00 
2014 142 271.000,00 145.000,00 
2015 139 337.000,00 280.000,00 
2016 141 374.000,00 212.000,00 
2017 152 395.000,00 246.000,00 
2018 153 399.000,00 277.000,00 
2019 153 397.000,00 370.000,00 
2020 141 383.000,00 210.000,00 

2011 0 0,00 0,00 
2012 0 0,00 0,00 
2013 2 3.000,00 3.000,00 
2014 1 2.000,00 2.000,00 
2015 1 2.000,00 2.000,00 
2016 0 0,00 0,00 
2017 0 0,00 0,00 
2018 2 2.000,00 2.000,00 
2019 6 12.000,00 12.000,00 
2020 3 6.000,00 6.000,00 

Anlage UM 1A
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2011 80 258.000,00 206.000,00 
2012 85 242.000,00 190.000,00 
2013 78 243.000,00 194.000,00 
2014 78 241.000,00 241.000,00 
2015 85 281.000,00 281.000,00 
2016 85 276.000,00 276.000,00 
2017 88 270.000,00 263.000,00 
2018 97 303.000,00 303.000,00 
2019 92 307.000,00 293.000,00 
2020 137 511.000,00 511.000,00 

2011 10 145.000,00 103.000,00 
2012 13 329.000,00 288.000,00 
2013 17 339.000,00 286.000,00 
2014 15 309.000,00 309.000,00 
2015 15 340.000,00 340.000,00 
2016 14 406.000,00 328.000,00 
2017 16 332.000,00 234.000,00 
2018 14 253.000,00 171.000,00 
2019 14 306.000,00 306.000,00 
2020 7 291.000,00 291.000,00 
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Anlage MLR 1 Wahlkreis 33: Einplanungen im ELR 2011-2021

Gemeinde Ort

Maßnahmenbeschreibung
(sofern datenschutzrechtlich zulässig, ansonsten bitte 
*** eintragen)

 Gesamt-
kosten  Zuschuss Maßnahmen-

beginn

Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 178.956 € 32.280 € 2012
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 1.906.401 € 169.900 € 2012
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 546.251 € 20.000 € 2014
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Grundversorgung) 65.617 € 12.820 € 2017
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 564.355 € 40.000 € 2017
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 606.460 € 50.000 € 2017
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 94.180 € 12.098 € 2018
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 26.180 € 1.056 € 2018
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 703.790 € 40.000 € 2018
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 243.363 € 50.000 € 2019
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 380.800 € 50.000 € 2020
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 483.140 € 40.000 € 2020
Baden-Baden, Stadt Neuweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 86.380 € 20.000 € 2020
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 1.224.988 € 65.840 € 2012
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 100.222 € 20.000 € 2013
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 397.482 € 20.000 € 2014
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 320.223 € 40.000 € 2014
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 157.672 € 28.410 € 2016
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 202.135 € 40.000 € 2016
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 235.531 € 50.000 € 2017
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 83.538 € 21.060 € 2017

Baden-Baden, Stadt
Steinbach Planung und Betreuung zur Weiterführung des ELR-

Programms
16.081 € 5.400 € 2017

Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 341.695 € 20.000 € 2018
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 551.684 € 20.000 € 2018
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 438.156 € 25.000 € 2020
Baden-Baden, Stadt Steinbach *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 283.000 € 28.300 € 2021
Baden-Baden, Stadt Varnhalt *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 515.313 € 20.000 € 2012
Baden-Baden, Stadt Varnhalt *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 56.798 € 13.200 € 2013
Baden-Baden, Stadt Varnhalt *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 515.270 € 20.000 € 2021
Summe Baden-Baden 11.325.661 € 975.364 €
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Grundversorgung) 185.000 € 168 € 2012
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 301.260 € 29.971 € 2012
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 249.000 € 20.000 € 2012

Bühl, Stadt Eisental
Vorbereitung und Begleitung investiver Projekte im Rahmen 
des Projektes "Lebensqualität durch Nähe" 51.979 € 21.840 € 2016

Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 112.725 € 20.000 € 2016
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 768.000 € 100.000 € 2017
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 165.001 € 40.000 € 2017
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 484.010 € 20.000 € 2017
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 680.926 € 60.000 € 2017
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 367.727 € 40.000 € 2018
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Grundversorgung) 810.000 € 102.900 € 2018
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 471.972 € 20.000 € 2018
Bühl, Stadt Eisental *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 133.133 € 20.000 € 2019
Bühl, Stadt Weitenung *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 389.500 € 17.500 € 2018
Bühl, Stadt Weitenung *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 1.441.000 € 40.000 € 2018
Bühl, Stadt Weitenung *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 418.086 € 20.000 € 2019
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 425.031 € 20.000 € 2016
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 282.039 € 20.000 € 2016
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 201.120 € 20.000 € 2018
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 447.542 € 20.000 € 2018
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 508.272 € 20.000 € 2018
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 79.390 € 18.600 € 2019
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 248.889 € 20.000 € 2019
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 440.360 € 40.000 € 2020
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 260.015 € 20.000 € 2020
Bühl, Stadt Altschweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 337.809 € 20.000 € 2021
Bühl, Stadt Moos *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 199.920 € 20.000 € 2019
Bühl, Stadt Vimbuch *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 2.940.000 € 200.000 € 2017
Bühl, Stadt Vimbuch *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 493.770 € 50.000 € 2019
Bühl, Stadt Vimbuch *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 350.350 € 20.000 € 2021
Summe Bühl 14.243.827 € 1.080.978 €
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 869.944 € 60.600 € 2017
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Anlage MLR 1 Wahlkreis 33: Einplanungen im ELR 2011-2021

Gemeinde Ort

Maßnahmenbeschreibung
(sofern datenschutzrechtlich zulässig, ansonsten bitte 
*** eintragen)

 Gesamt-
kosten  Zuschuss Maßnahmen-

beginn

Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Grundversorgung) 116.600 € 23.320 € 2018
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 579.649 € 70.000 € 2018
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 284.252 € 24.000 € 2018
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 1.200.000 € 99.100 € 2019
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 244.966 € 58.950 € 2019
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 87.434 € 21.270 € 2019
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 430.503 € 50.000 € 2020
Bühlertal Obertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 150.000 € 15.000 € 2020
Bühlertal Untertal *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 30.656 € 7.686 € 2018
Bühlertal Schmelz *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 638.911 € 75.000 € 2021
Summe Bühlertal 4.632.914 € 504.926 €
Lichtenau, Stadt Ulm *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 308.873 € 40.000 € 2014
Lichtenau, Stadt Ulm *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 108.080 € 27.240 € 2016
Lichtenau, Stadt Scherzheim *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 225.000 € 20.000 € 2016
Lichtenau, Stadt Scherzheim *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 75.630 € 7.010 € 2017
Lichtenau, Stadt Scherzheim *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 200.000 € 22.950 € 2020
Lichtenau, Stadt Grauelsbaum *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 441.125 € 39.660 € 2013
Lichtenau, Stadt Grauelsbaum *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 33.341 € 8.040 € 2014
Lichtenau, Stadt Grauelsbaum *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 2.090.967 € 200.000 € 2016
Lichtenau, Stadt Grauelsbaum *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 40.713 € 7.260 € 2020
Lichtenau, Stadt Muckenschopf*** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 493.325 € 20.000 € 2019
Summe Lichtenau 4.017.054 € 392.160 €
Ottersweier Unzhurst *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 290.451 € 40.000 € 2018
Ottersweier Ottersweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Arbeiten) 867.025 € 81.840 € 2013
Ottersweier Ottersweier *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 505.750 € 20.000 € 2018
Ottersweier Haft *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 152.514 € 36.965 € 2017
Ottersweier Haft *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 193.673 € 20.000 € 2019
Summe Ottersweier 2.009.413 € 198.805 €
Sinzheim Kartung *** Privates Projekt (Förderschwerpunkt Wohnen) 374.737 € 93.600 € 2017
Summe Sinzheim 374.737 € 93.600 €

Summe Wahlkreis 33 36.603.606 € 3.245.833 €
Stand: 13.01.2021
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